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Glossar  
 Landwirtschaftliche Nutzungstypen  

 

AN Fläche n ohne landw irtschaftliche  Hauptzweckbestimmung  

AS Ackerschonstreifen  

BA Standortgerechte Einzelbäume  

BB Buntbrachen  

BE 

BU 

Mehrjährige Beeren  

Andere Bäume  

CH Christbäume  

CS Chinaschilf und andere mehrjährige nachwachsende Rohstoffe  

DI  Dinkel  

EB Einjährige Beeren  

EW Extensiv genutzte Wiesen  

FG Frei landgemüse  

FP Futtergräser für die Samenproduktion  

FW Futterweizen  

GM Gemischtkulturen mit festen Fundamenten  

GO Gemischtkulturen ohne feste Fundamente  

HB Hochstamm -Feldobstbäume  

HD Hecken, Feld -  und Ufergehölze mit Pufferstreifen  

HF 

HG 

KÖ 

Hecken un d Feldgehölze mit Krautsäumen  

Heil -  und Gewürzpflanzen  

Körnermais  

KW Kunstwiesen  

MA 

ME 

MV 

Silo -  und Grünmais  

Markante Einzelbäume  

Mischel von Ackerbohnen etc., mind. 30  % Leg.  

MW Extensiv genutzte Weiden  

NB Nussbäume  

NW Naturwiesen  

OA 

OB 

Obstanlagen Äpfel  

Obstanlagen Birnen  

OD Andere Obstanlagen (Kiwis, Holunder usw.)  

OS Obstanlagen Steinobst  

RE Reben  

RH Rhabarber  

RS Ruderalflächen, Steinhaufen und -wälle  

R1 Winterraps zur Speiseölgewinnung  

SB Sonnenblumen zur Speiseölgewinnung  

SF Saum auf Ack erflächen  

SG Sommergerste  

ST 

TO 

Streue nach Direktzahlungsverordnung  

Trockenmauern  

ÜB Übrige Flächen innerhalb LN, nicht beitragsberechtigt  



 

 

 Landwirtschaftliche Nutzungstypen  
 

ÜH Übrige Grünfläche (Dauergrünfläche), beitragsberechtigt  

ÜI  

ÜÜ 

UW 

Übrige Flächen innerhalb LN, beitragsberech tigt und BFF  

Übrige Flächen ausserhalb LN  

Unbefestigte, natürliche Wege  

WD Waldweide n 

WE Weiden  

WG Wintergerste  

WI  Wenig intensiv genutzte Wiesen  

WT Wassergr äben, Tümpel, Teiche  

WW 

XG 

XO 

XP 

Winterweizen  

Einjährige gärtnerische Freilandkulturen  

Übrige  Spezialkulturen in Gewächshäusern ohne feste Fundamente  

Übrige Baumschulen (Rosen, Früchte, etc.)  

YA  

YC 

Flachmoore  

Hecke n mit Krautsaum  

YD Hecken ohne Krautsaum  

YG 

YI  

YK 

YL 

Krautsäume  

Magerweide n 

Magerwiesen  

Magerwiesen ausserhalb LN  

YN 

YS 

Pufferstre ifen mit Schnitttermin  

Rückführungsfläche n Magerwiese  

YZ 

ZP 

Waldränder  

Ziersträucher, Ziergehölze und Zierstauden  

 

 

Gesetze, Verordnungen  

DZV Direktzahlungsverordnung  

GAöL Gesetz über die Abgeltung ökologischer Leistungen  

LwG Landwirtschaftsgesetz  

NHG Bundesgesetz über den Natur -  und Heimatschutz  

 Weitere  
 

ANJF Amt für Nat ur, Jagd und Fischerei (Kt. SG)  

BFF Biodiversitätsförderfläche  

BLW Bundesamt für Landwirtschaft  

HZ Hügelzone  

LN Landwirtschaftliche Nutzfläche  

LQB Landschaftsqualitäts -Beiträg e 

NFA Neuer Finanzausgleich  

VP Vernetzungsprojekt  

TZ Talzone  

VK Vernetzungskorridore  
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1  Einleitung  

1.1  Anlass  

Im Bewusstsein der Verantwortung gegenüber den künftigen Generationen, den standörtlichen Po-

tentialen mit seiner bestehenden  Flora und Fauna und de n Grundsätzen der nachhaltigen Nutzung 

engagieren sich innovative Landwirte  der Gemeinden Berg, Hä ggenschwil, Mörschwil, Steinach, 

St.  Gallen, Tübach und Wittenbach sowie  die  politischen Gemeinde n selbst  für die Durchführung  ei-

nes Vernetzungsprojektes (VP)  gemäss Direktzahlungsverordnung  (DZV).  Damit  sollen die  Biodiver-

sitätsförderflächen (BFF) an ökologisch sinnvolle n Lage n sowie die Vernetzung von Kernl ebensräu-

men  gefördert werden.  Das Projekt startete im Jahr 2015. Der Perimeter umfasste 2ó494 ha LN. 

Nach der Erweiterung mit der Gemeinde Tübach und Parzellen im Norden der Stadt St. Gallen stieg 

diese Zahl auf 2ó767 ha LN. Der Bericht basiert auf den LW-Zahlen der Kantone St. Gallen und Thur-

gau (2015). Der genehmigte Projektbericht 2015 dient als Vorlage f ür den Projektbericht 2016 -

2023.  

Das Projekt wird von Geni Widrig ( Planungsbüro  suisseplan Ingenieure AG raum + landschaft, ehe-

mals  tsp raumplanung  AG)  und Erich Frick (Landwirtschaftliche Beratung Kanton SG)  begleitet . Ab  

Frühs ommer  20 14 wurden die entspr echenden  Aufgabe n von der T rägerschaft an die Fachleute  

übertragen. Im Frühjahr  2015 wurde beschlossen, dass das Vernetzungsprojekt mit der Gemeinde 

T¿bach sowie dem Teilgebiet ĂSt. Gallen Nordñ erweitert wird. 

1.2  Trägerschaft  

Die Trägerschaft des VP zwischen  Sitter und der Goldach ist zusammengesetzt aus Vertretern von 

allen beteiligten Gemeinden , welche die strategischen und administrativen Aufgaben wahrnehmen . 

Pro Gemeinde werden 1 -2 Personen vertreten sein .  

Trägerschaft VP zwischen Sitter und der Goldach  
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Christian  

Würth  

Erika  

Brändle  

Walter  

Mäder  

Thomas  

Popp 

Peter  

Heppelmann  

Dominik  

Granwehr  

Patrik  

Angehrn  

  

Wendelin Aepli, Ornithologie  

Benjamin G autschi, Wald  

Hans -Peter Kamber, Jagd  

Erich Frick, Landwirtschaftliche Beratung Kanton SG  

Geni Widrig, Planer  

Den Vorsitz hat Erika Brändle, sie ist sogleich die Ansprechperson.  

Kontakt :  

Erika Brändle ; Tannsegeten 154 ; 9308 Lömmenschwil  
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Die enge Zusamm enarbeit zwischen dem Kanton, der Trägerschaft, den externen Fachleuten, den 

Landwirten und bei Bedarf den lokalen Umsetzungsgruppen  ist für das Gelingen des VP zwischen 

Sitter und der Goldach  unabdingbar und soll gepflegt werden. Die Aufgaben während der Umset-

zungsphase finden sich unter Kapitel 5. 3. 

 

2  Rahmenbedingungen  

Unter den heutigen, wirtschaftlich schwierigen Rahmenbedingungen in der Landwirtschaft ist Natur -  

und Landschaftsschutz nicht mehr nur eine gesetzliche Pflicht, sondern ebenso eine Chance. I mmer 

mehr Beiträge der öffentlichen Hand werden an ökologische und landschaftsgestalterische Leistun-

gen gebunden. Seit  dem Jahr 2002 können  die Bewirtschafter Zusatzbeiträge für BFF mit  Qualitäts-

stufe  II  (QII )  beziehen . Ein zusätzlicher finanzieller Bonus ist gemäss der DZV  für diejenigen Flä-

chen  möglich, welche als Vernetzungsflächen in einem bewilligten  Projekt bezeichnet sind. Der Kan-

ton genehmigt die Vernetzungsprojekte und kann sich an  den Planungskosten finanziell  beteiligen . 

Die dazugehörigen kantona len Richtlinien bauen auf den Mindestkriterien des Bundes auf und defi-

nieren die Anforderungen an Vernetzungsprojekte im Kanton St. Gallen. Die Berücksichtigung der 

standörtlichen Potentiale und die  Vernetzungsanliegen der regionstypi schen Tier arten bei de r Anlage 

von Biodiversitätsförder flächen werden  honoriert.  

2.1  Gesetzliche Minimalkriterien  der DZV  ab 20 14  

Per 1. Januar 20 14  hat der Bundesrat , gestützt auf das Landwirtschaftsgesetz (LwG) und das Bun-

desgesetz über den Natur -  und Heimatschutz (NHG) , die Dir ektzahlungsverordnung  revidiert und 

verabschiedet.  

Für die 2. Vertragsperiode von 201 5 resp. 2016 -2023  gelten  folgende Mindestanforderungen:  

¶ Mindestens 12 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) pro landwirtschaftlicher Zone wer-

den als Biodiversitätsfö rderflächen (BFF) bewirtschaftet  

¶ Mindestens 50 %  der angemeldeten BFF  sind ökologisch wertvolle BFF  
 

Als ökologisch wertvoll  gelten  folgende BFF :  

¶ Sie erfüllen  die Anforderungen  der Qualitätsstufe II  gemäss DZV oder  

¶ Sie werden  gemäss den Lebensraumansprüche n der im Rahmen des VP zu fördernden  Ziel -  

und  Leitarten bewirtschaftet bzw. aufgewertet  (erfüllen eine Zusatzbed ingung )  oder  

¶ Es handelt sich um Bunt -  bzw. Rotationsbrachen oder Ackerschonstreifen bzw. Saum auf 

Ackerland . 

Im Rahmen der Überarbeitung der DZV wurden auch die Vernetzungs -  und Qualitätsbeiträge ange -

passt. Die  Biodiversitätsb eiträge gemäss DZV sind im Anhang A aufgeführt.  

Die Vernetzungsbeiträge werden für BFF gewährt, welche die Anforderungen an die Qualitätsstufe I 

erfüllen sowie d en Anforder ungen des Kantons an die Vernetzung von Biodiversitätsförderflächen ent-

sprechen  und nach den Vorga ben eines vom Kanton genehmigten Vernetzungsprojektes angelegt und 

bewirtschaftet werden.  
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Abb. 1 : Vernetzungsbeitragsberechtigte Biodiversitätsförderflächen  

2.2  Kantonale Mindestanforderungen an Vernetzungsprojekte  

Der Kanton St. Gallen definiert e zusätzliche Kriterien für Vernetzungsprojekte, die über die Anforde-

rungen des Bundes hinausgehen. Insbesondere entscheidend dabei sind  (vgl. Wegleitung ,  

26. Nov . 2014 ) :  

¶ Sämtliche vernetzte BFF m üssen ökologisch wertvoll sein  (Zusatzbedingungen erfüllen  oder 

Qualitätsstufe II )  

¶ Die Anfor derungen der Mindestvernetzung, d .h. d er Abstand zwischen den einzelnen ver-

netzten BFF soll maximal 200 m betragen.  Die beitragsberechtigten BFF inkl. ihrem 100 m -

Puffer müssen eine zusammenhängende Fläche von mindestens 5 ha abdecken.  

¶ Auf  sämtlic hen BFF, die den Vernetzungsbeitrag erhalten sollen,  muss auf den Einsatz eines 

Mähaufbereiters verzichtet werden.  

Die detaillierten und regional ang epassten Kriterien des vorliegenden Projekts für die Biodiversitäts-

förderflächen,  um als vernetzt zu gelten , sind in Kapitel 5.2  aufgeführt.  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 
Beispiele von vernetzungsbeitragsberech tigte n BFF (von oben links nach unten rechts ):  

Extensiv genutzte Wiese; wenig inte nsiv genutzte Wiese mit QII ; Streuefläche; extensiv genutzte  Weide; Uferwiese 

entlang von Fliessgewässern; standortgerechter Einzelbaum; Hochstamm -Obstgarten  mit QII ; Hecke m it Krautsaum ; 

Buntbrache  oder weiter e BFF auf Ackerland  
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3  Ist -Situation  

3.1  Projektperimeter  und Kurzbeschrieb Landschaft  

Der Projektperimeter erstreckt sich von Wittenbach nordwestlich nach Häggenschwil und nördlich 

bzw . nordwestlich nach Berg. Im Nordosten liegen  die Gemeinde n Mörschwil,  Steinach  und Tübach . 

Steinach  grenzt im Norden mit dem Bauzonengebiet an den Bodensee.  Die Flüsse Sitter und Gold-

ach bilden die westliche bzw. östliche Grenze des Projektperimeters und geben dem Vernetzungs-

projekt sogleich seinen Namen. Südlic h befinden sich die neu integrierten Parzellen der Stadt St. 

Gallen. Die Steinach bildet die Grenze zwischen Wittenbach und Mörschwil und fliesst durch Stein-

ach in den Bodensee. Durch jede Gemeinde verläuft  eine Eisenbahnlinie . Ausserdem führt die A1 

durch  das Projektgebiet. Die Landschaft ist geprägt durch Hochstamm -Obstgärten  und landwirt-

schaftlichem Grünland . Wiesen und Weiden sind prädestiniert für die Viehwirtschaft. Tierhaltung und 

verschiedene Obstgärten machen den grössten Anteil der Landwirtschafts fläche aus. Ackerbau spielt 

aus topografischen sowie klimatischen Gründen eine  eher  untergeordnete Rolle. Im Gebiet der Ge-

meinde Mörschwil gilt es speziell die vorhandenen Hecken zu erwähnen. Einige Streueflächen, wert-

volle Waldränder und Auengebiete  runde n das Landschaftsbild ab.  Dazu zählen das Auengebiet von 

nationaler Bedeutung ĂGoldachtobel ñ im Osten von Mörschwil, die regionalen Auengebiete  ĂStein-

achtobel ñ entlang der Gemeind egrenze Berg -Mörschwil -Steinach  und ĂLochm¿liñ im S¿dosten von 

Mörschwil, bzw . Nordosten von St. Gallen. Ausserdem befindet sich da s Flachmoor von nationaler 

Bedeutung ĂHuebermoos ñ in Berg . 

 
Abb. 2 : Impressionen aus dem Projektgebiet  

 

Die Gegebenheiten und Planinhalte wurden durch Feldaufnahmen ( Chantal  Büttiker  (suisseplan In-

genieure AG ), Mitglieder aus der Trägerschaft  und Landwirte) verifiziert und nötigenfalls angepasst.  

Zahlen und Fakten:  

¶ Höchster Punkt: 7 90 m  ü.  M. ĂPeter und Paulñ, St. Gallen  

¶ Tiefster Punkt: 398  m  ü.  M. ĂBodenseeñ, Steinach  

¶ Perim eter Vernetzungsprojekt: 4ó580  ha  

¶ Landwirtschaftliche Nutzfläche: 2ó767  ha  

¶ Landwirtschaftliche Zone n:  Tal -  und Hügelzone  
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Abb. 3 : Landwirtschaftliche Zonen im Projektperimeter gemäss BLW  

Um der naturräumli chen  Situation und somit e iner überg eordneten Vernetzung gerecht zu werden, 

ist es notwendig, landschaftlich wertvolle Gebiete und Biotope (nationale Inventare bzw. kantonale 

Schutzobjekte) in den angrenzenden Nachbargemeinden bzw. Kantone n in die Planung mit einzube-

ziehen. So wird  gewährleistet, dass die Schnittstellen gut abgedeckt werden und das s dieses Ver-

netzungsprojekt  nicht am Projektperimeter endet.  

Ein vollständiges Verzeichnis mit allen Grundlagedaten und der verwende ten Literatur findet sich im 

Anhang B.  

3.2  Landwirtschaftli che Zahlen 201 5  im Überblick  

Im gesamten Projektperimeter wurden im Jahr 201 5 568  ha der landwirtschaftliche Nutzfläche (LN , 

Total: 2ó767  ha) als Biodiversitätsförderfläche  (inkl. Bäume) bewirtschaftet, was einem Anteil von 

hohen  21  % entspricht.  (Die land wirschaftlichen Daten für den vorlieg enden Bericht enthalten die 

Daten vom Jahr 2015. Der Stichtag des Datenbezugs ist der 18. Septmeber  2015  (SG), bzw.  

10. September 2015 (TG) ).  
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Landwirtschaftlicher Nutzungstyp  TZ (Zone 31)  HZ (Zone 41)  Tot al  

Naturwiese (NW)  191ó849  12ó553  204ó402  

Kunstwiese (KW)  14ó507  120  14ó627  

Intensiv genutzte Weide (WE)  2ó560  2ó251  4ó811  

Reben (RE)  76  0 76  

Hecken mit Pufferstreifen  68  0 68  

Diverses  
(BE, CH, CS, DI, EB, FG,  FP, FW, GM, GO, HD, 
HG,  KÖ, MA, M V, OA,  OB, OD, OS,  R1,  RH, SB, 
SG, ÜB, ÜH, WG, WW, XG, XO, XP, YD, ZP)  

30ó699  236  30ó935  

BFF  
(BB, EW, HF, MW, SF, ST, ÜI, WD, WI + G AöL)  

18ó748  2ó991  21ó739  

Total LN  258 ó507  18 ó151  276 ó658  

Hochstamm -Feldobstbaum (HB, NB)  33ó733  832  34ó565  

Einzelbaum (BA)  301  20  321  

Diverse (RS , TO, WT ) anrechenbar zu BFF  223  1 224  

Total BFF (inkl. Bäume)  53 ó005  3ó844  56 ó849  

Anteil BFF an der LN in % (inkl. Bäume)  21%  21%  21%  

Waldrand (YZ)  1ó238  383  1ó621  

 

Tab. 1 : LN sowie gemeldete BFF  im Jahr 20 1 5  (in Aren)  

 

3.3  Biodiversitätsförderflächen  

3.3.1  Biodiversitätsförderflächen  nach Typ , 201 5  

Eine Zusammenstellung der Biodiversitätsförderflächen  im Jahr 201 5 gegliedert nach BFF-Typ findet 

sich in der folgenden Tabelle :  

 

BFF  nach DZV und GAöL  TZ  HZ  Total  

Extens iv  und wenig intensiv genut zte Wiesen  
(EW , YG, YK, YN, YS , WI )  

16 ó015  2ó341  1 8ó356  

mit Qualitätsstufe II / in %  1ó623  / 10 %  418 / 18  %  2ó041  / 11 %  

mit Vernetzung / in %  14ó024  / 88  %  998 / 43  %  15ó022  / 8 2 %  

Streueflächen (ST, YA)  522  65  587  

mit Qua litätsstufe II / in %  393  / 75 %  44  / 68 %  437  / 74 %  

mit Vernetzung / in %  387  / 74 %  44  / 68 %  431  / 73 %  

Extensiv genutzte Weiden (MW , YI )  1ó625  512  2ó1 37  

mit Qualitätsstufe II / in %  50 / 3 %  0 50  / 2 %  

mit Vernetzung / in %  1ó286  / 79 %  114  / 2 2 %  1ó400  / 6 6 %  

Waldweiden (WD)  73  0  73  

mit Qualitätsstufe II / in %  0 0 0 

mit Vernetzung / in %  73  / 100 %  0 73 / 100 %  

Hecken, Feld -  und Ufergehölze (HF, YC)  454  73  527  

mit Qualitätsstufe II / in %  97  / 21 %  18  / 25 %  115  / 22 %  

mit Vernetzung / i n %  383  / 84 %  57  / 78 %  440  / 83 %  

Buntbrachen, Saum auf Ackerflächen (BB, SF)  49  0  49  

mit Qualitätsstufe II  0 0 0 

mit Vernetzung / in %  26  / 53 %  0 26 / 53 %  

Hochstamm -Feldobstbäume (HB, NB)  33 ó733  8 32  34 ó565  

mit Qualitätsstufe II / in %  24ó117  / 71 %  331  / 40  %  24ó448  / 7 1 %  

mit Vernetzung / in %  24ó071  / 7 1 %  300  / 36 %  24ó371  / 71 %  
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Standortgerechte Einzelbäume (BA)  301  20  321  

mit Qualitätsstufe II  nicht möglich  nicht möglich  nicht möglich  

mit Vernetzung / in %  281  / 93 %  18  / 90 %  299  / 93 %  

Ruderalflächen, Steinhaufen und -wälle (RS)  5  0  5  

mit Qualitätsstufe II  nicht möglich  nicht möglich  nicht möglich  

mit Vernetzung / in %  nicht möglich  nicht möglich  nicht möglich  

Trockenmauern (TO)  1  0  1  

mit Qualitätsstufe II  nicht möglich  nicht möglich  nicht möglich  

mit Vernetzung / in %  nicht möglich  nicht möglich  nicht möglich  

Wassergraben, Tümpel, Teiche (WT)  21 7  1  218  

mit Qualitätsstufe II  nicht möglich  nicht möglich  nicht möglich  

mit Vernetzung / in %  nicht möglich  nicht möglich  nicht möglich  

Übrige Flächen innerhalb LN, beitragsberechtigt 
und BFF  

10  0  10  

mit Qualitätsstufe II  nicht möglich  nicht möglich  nicht möglich  

mit Vernetzung / in %  nicht möglich  nicht möglich  nicht möglich  

Total BFF, inkl. Bäume  5 3'005  3ó844 56ó849 

Anteil BFF inkl. Bäume an LN  21  %  21  %  21  %  

Total BFF mit Qualitätsstufe II (inkl. Bäume)  26ó280  811  27ó091 

Anteil BFF mit Qualitätsstufe II (inkl. Bäume)  50 %  21  %  4 8  %   

Anteil BFF mit Qualitätsstufe II (inkl. Bäume) an LN  10 %  4 %  10 %  

Total vernetzte BF F (inkl. Bäume)  40ó531  1ó531 42ó062  

Anteil vernetzte BFF (inkl. Bäume)  76  %  40 %  74 %  

Anteil vernetzte BFF (inkl. Bäume) an LN  16 %  8 %  15 %  

Waldrand (YZ)  1ó238  383  1ó621  

 

Tab. 2 : Biodi versitätsförderflächen nach Typ  (in Aren) ; S tand 2015  

 

 

 

 

Abb. 4 : Verteilung der BFF im Jahr 201 5  (nicht berücksichtigt werden BB,  RS,  SF, TO, ÜI, WD und WT)  
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3.3.2  Bestand  und Potential  der Biodiversitätsförderflächen  201 5  

Extensiv  genutzte W iesen  (EW , Y0, YC, YG, YK, YN, YS )   

u nd wenig intensiv genutzte Wiesen (WI)  

Die extensiv genutzten Wiesen  (inkl. den entsprechenden GAöL -Flächen)  und wenig intensiv genutz-

ten Wiesen , machen rund 32 % der BFF aus. Die Ursachen für den tiefen Anteil an Qualitätsstufe II  

(11 % erreichen die QII)  können in der zuvor intensiven Nutzung , dem  guten  landwirtschaftlichen  

Bodentyp und  in der zum Teil nicht immer optimalen Lage der BFF für eine blumenreichere Wiese, 

vermutet werden.  

Streueflächen  ( ST, YA )  

Die Streueflächen , denen auch der GAöL -Typ  YA ang ehört,  machen einen kleinen Anteil an der Ge-

samt -BFF aus  (1  %) . 74 % erreichen die Qualitätsstufe II nach DZV. Das Entwicklungspotential für 

weitere Streueflächen ist beschränkt, di e Steigerung des Qualitätsstufen II -Anteils soll aber aktiv 

angegangen und auch erreicht werden.  

Extensiv genutzte Weiden (MW , YI )  

Mit 2 ó137  Aren extensiv genutzten Weiden (inkl. des GAöL -Typen Magerweide) wurden bereits rund 

31  %  der gemeldeten  Weiden als B FF angemeldet. Sie machen rund 4 % der angemeldeten BFF 

aus. Entspreche nd den hohen Qualitätsanforderung en der DZV an extensiv genutzte  Weiden weisen  

nur 2 %  die  Qualitätsstufe II auf . Das Erreichen weiterer Flächen mit der Qualitätsstufe II im Pro-

jektperimeter dürfte  wegen den hohen Anforderungen  schwierig sein. Die Umwandlu ng bestehender 

Weiden (WE) in extensiv genutzte Weiden  (MW)  soll aber angestrebt werden. Sie sollen gezielt mit 

Strukturen  für die Ziel -  und Leitarten  aufgewertet werden.  

Waldweiden (WD)  

73 Aren dieser seltenen BFF sind angemeldet.  Eine Steigerung ist nic ht vorgesehen . 

Bunt brachen, Saum auf Ackerflächen  ( BB, SF )  

Die se Ackerkulturen machen einen sehr geringen Anteil an der BFF aus . Die angemeldeten 49  Aren 

sind aber ein sehr erfreulicher Wert. Diese wertvolle n BFF soll en weiter  gefördert werden.  

Hecken, Fel d -  und Ufergehölz e (HF , YC )  

Im Projektperimeter sind bereits einige Hecken (527  Aren) als BFF angemeldet. Dazu gehören auch 

die GAöL -Flächen Hecken mit Krautsaum  (YC) . 22 % erreichen die Qualitätsstufe II nach DZV. Wei-

tere Anmeldungen von Hecken sind wünsc henswert, ausserdem sollten Bestrebungen unternommen 

werden, um den Anteil an Hecken, Feld -  und Ufergehölzen mi t Qualitätsstufe II zu erhöhen.  

Hochstamm - Feldobstbäume und Einzelbäume  (HB, NB, BA)  

Die Hochstamm -Feldobstbäume machen  rund  zwei Drittel  der ang emeldeten BFF aus. Sie bilden das 

bedeutend ste  Landschafts -  und Struktur element. Die Obstgärten prägen das Landschaftsb ild und 

bilden für verschiedene, selten gewordene  Tierarten wie z. B. den Gartenrotschwanz  und das 

Braune Langohr wichtige Lebensräume . E in erfreulicher Anteil von 71  % erreicht die Qualitätsstufe 

II nach DZV. Die  Hochstamm -Feldobstbäume mit Qualitätsstufe II nach DZV machen  im Moment 

bereits knapp 90  % der BFF mit Qualitätsstufe II aus.  Mit den zusätzlichen erhöhten  Bedingungen 

für einen Q ualitätsobstgarten ist eine weitere Steigerung schwierig zu erreichen. Ein Halten der ho-

hen 71  % ist jedoch  herausfordernd und  erstrebenswert .  

Die  Anzahl an angemeldeten Einzelbäume n ist mit 321  Bäume erfreulich. Es werd en noch weitere 

Anmeldungen erfolge n.  
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Waldrand (YZ)  

Im Projektperimeter sind 1ó621  Aren dieses wertvollen Nutzungstyps  gemeldet. Die Anmeldung wei-

terer aufgewer teter Waldränder mit GAöL -Verträgen  soll gefördert werden.  

3.3.3  Biodiversitätsförderflächen  mit Bezug auf die Mindestanforderungen der DZV  

Gemäss Anforderungen des Kantons St. Gallen an ein Vernetzungsprojekt sind am Ende der 2.  Ver-

trags periode pro Zone mindestens 50 % der BFF a ls ökologisch wertvolle Biodiversitätsförderfläche  

zu bewirtschaften. Die Tabelle 3 zeigt auf, ob die B edingunge n bereits erfüllt sind  oder ob noch An-

strengungen bezüglich Quantität und Qualität de r Biodiversitätsförderflächen  nötig sind.  

* als ökologisch wertvolle  BFF gilt: Q II oder vernetzt mit Zusatzbedingung oder BB,  AS 

 

Ta b. 3 : Mindestanforderungen der DZV an die 2. Vertragsperiode (in Aren)  

Die Mindestanforderungen gemäss  den Richtlinien des Kantons St. Gallen sind  in der Talzone bereits 

deutlich übertroffen. In der Hügelzone feh len  noch 287 Ar en öko logisch wertvolle BFF. Da das 

Gebiet der Erweiterung  der Stadt St. Gallen  fast ausschliesslich in der Hügelzone liegt, ist zu 

erwarten, dass dieser Wert nac h den Einzelgesprächen erreicht wird . 

3.3.4  Verteilung der Biodiversitätsförderflächen  

In der Zusatzkarte ĂVernetzungñ im Ist-Plan si nd die untereinander vernetzten BFF als zusammen-

hängende rosa Struktur dargestellt. Diese wird durch einen 100 m  -Puffer um jede BFF generiert. 

Diejenigen Flächen und Gebiete, die aufgrund der Distanz von mehr als 200 m zur nächs ten BFF un-

genügend an die gesamte Vernetzungsstruktur angeschlossen sind, sind mit gelben Pfeilen für zu-

künftig wichtige Vernetzungs korridore  dargestellt (Wald -  und Siedlungsflächen ausgeschlossen). 

Dadu rch werden Gebiete mit  Lücken  mit  über 200 m Distanz zwischen den BFF ersichtlich.  

Die BFF im Perimeter  sind  gut vernetzt (vgl. Abb. 5) . In de n Gemeinde n Berg und Häggenschwil 

sind noch kleine re  Vernetzungslücken ersichtlich. Die  Gemeindegebiet e von Mörschwil , Steinach und 

Wittenbach sowie die Perimetererwe iterung im Norden der Stadt St. Gallen  und Tübach  sind  bereits 

sehr gut vernetzt.  

 

 

 

 

Anforderungen an die 2. Vertragsperiode 
2015 -2023  

TZ  HZ  Total  

Mindestanteil BFF an LN (12 %) bis 2023  31ó021  2ó178  33ó199  

Vorha ndene BFF (Anteil an LN, 2015)  53ó005 (21  %)  3ó844  (21 %)  56ó849  (21 %)  

Fehlende BFF für 2023  genügend BFF  genügend BFF  genügend BFF  

Mindestanteil ökologisch wertvolle BFF  
(50 % aller BFF) bis 2023  

26ó503  1ó922  28ó425  

Vorhandene ökologisch wertvolle BF F  
(Anteil  an LN , 2015)*  

41ó311  1ó635  42ó946  

Fehlende ökologisch wertvolle BFF  
bis 2023  

genügend 
ökologisch  

wertvolle BFF  
287  

genügend 
ökologisch  

wertvolle BFF  
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Abb. 5 : Vernetzte Gebiete und  zukünftig wichtige Vernetzungskorridore im Perimeter ,  

Stand nach den Einzelgesprächen 2016  

3.4  Anzahl beteiligter Bewirtschafter im Projektperimeter  gemäss DZV  

 

Wohnhaft in  

Berg  Häggen-

schwil  

(Lömmen-

schwil)  

Mörschwil  Steinach  St. Gallen  Tübach  Wittenbach  Andere Ge-

meinden  

Total  

13 32 30 16 6 3 26  38  164  

Tab. 4 : Anzahl beteiligter Bewirtschaft er pro Gemeinde  

Gesamthaft beteiligen sich 164  von 213  DZV-berechtigten Landwirten  am Vernetzungsprojekt. Dies 

entspric ht einer Beteiligungsrate von 77  % und ist als  sehr  erfreulich einzustufen.  

 

 

 

 
















































